
Schweizerische Sozialarbeit
Von THMAR WETZEL

Die schweizerische Sozialarbeit ıst NUur Blick auft das eidgenössische
Staatsgefüge verstehen. Kın ausgeprägter un elgenartiger, historisch g-
wachsener KFöderalismus kennzeichnet iesen Staat e1inNne Ordnung ist das
Ergebnis eines jahrhundertelangen, mıiıt schweren Inneren Kämpfen VeIr-

bundenen Werde- und Reifeprozesses, dem die sprachlich, rassısch und
konfessionell verschiedenen Landesteile allmählich einer untfrenn-
baren Einheit heranwuchsen. Geistig ist dieser Föderalismus ın dem rech-
ten Verhältnis VO  en Kinzelpersönlichkeit un Gemeinschaft grundgelegt,
jener Polarität, deren Spannung EerSst 1Nem (;emeinwesen Kraft un: Be-
stand verleiht. So stehen auf der einen Seite Ordnung und Autorität, ohne.
die kein menschliches Zusammenleben Auf der anderen aber die
recht verstandene menschliche Freiheit der Verantwortung VOTL sich selbst
und der menschlichen Gemeinschaft. Um der menschlichen Person willen
sind der staatliıchen Autorität Grenzen gesetztT, selbst dann, ‚,„WENN der
Mensch mıiıt dem Staate der Staat miıt Staat akuten Konflikt kommen‘‘.1
Der Äensch braucht ; ohl als soziales Weesen die Gemeinschaft, jedoch nNie

ausschliefllich, da{fß dabe1 sSe1in ‚„„Selbst‘“ aufgeben müßlte.
Der HKöderalismus wird VO  —_ Jener Ordnung getragen, der die persön-

liche Freiheit gewahrt wird und der Sınn tür persönliche Verantwortung
lebendige Formen in Mitgestaltung un Mitverantwortung ANSCHO.  Cn hat.
Ist 1€es auch nıcht aller Vollkommenheit geschehen, hat die Schweiz
trotz aller sprachlichen, rassischen und kulturellen Unterschiede doch Cr

standen, die soziale Verantwortung als Ausdruck des Volkswillens auft die
verschiedenen Jräger VO]  ea} unten ach oben verteilen. Mafisgebend War

daran die V O!  an den einzelnen Gliedern ausgehende unermüdliche Selbst-
kritik un!: Selbstbestimmung beteiligt. S0 konnte INa  — die Staatsallmacht
und die heute allgemein herrschende Tendenz ZUIN Ausbau einer allseitigen
kollektivistischen Planung och rechtzeitig eindämmen. Man rief nicht
sechr ach Dezentralisation, betonte viel mehr die lebendig freie Sphäre
des einzelnen und seliner Verantwortung dem Mitmenschen gegenüber und
War übérzeugt, da{ß die vielfältigen Probleme des gesellschaftlichen Lebens
S1IC nicht ausschließlich durch zentralistische Planung lösen lassen.

Man annn ZWar die einem Lande gefundene Lösung des staatspoliti-
schen Aufbaus nıcht ohne weıteres auf andere Länder übertragen, aber doch
gilt das Wort Koepkes, nach dem die Schweiz „„eIne Ausnahme dem Sinne
WIe alles der Geschichte einigermaflßen Gelungene“ ist, ‚„„aber doch nıcht

dem Sinne VO  an etwäs, dem nıicht als Ideal überall kräftig nachzustreben
wäre‘‘.2

Mar Huber, Das Völkerrecht und der Mensch, St. Gallen 1952, Ischudy- Verlag,Wilhelm Rönßke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Zürich 1942, Rentsch,
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Der soziale utb der Schweiz entsp icht eith dem atı EINO

kratischen Staatswesen, das dem einzelnen Bürger CE1LINe ungewöhnlich grolde
Mitarbeit und aktıve Stellungnahme A der Gesetzgebung einräumt Von
unten ach oben, VO  — der Familie a ]S der gottgegebenen Grundzelle den
utonome!: Gemeinden, die sich grofßen Selbständigkeit erfreuen, un
VO  — ihnen der föderativen Freiheit der Einzelstaaten (Kantone) aut sich
der Bund qls organische Einheit auf Nur Ausnahmefällen durch Dring-
lichkeits oder Notstandsrecht 1933)® kann dieser Aufbau eingeschränkt
werden.

In ähnlicher We  156e aut sich auch die soziale Arbeit der Schweiz auf
e Initiative lıegt bei der kleinen (Gemeinschaft der WFamilie, den (zemein-
den, den Ireiwilligen carıtatıven und gememImnutzıgen Vereinen und Ver-
bänden un 1U  — Ausnahmeftfällen greift der Bund C1LnNn.

Die individuelle Kigenart der schweizerischen Sozialarbeit wird €Son-
ers deutlich WE en versucht sich durch die überraschende Vielgestalt
sozlaler Einrichtungen indurchzufinden. ber 9000—10000 kommunale,
kantonale, überwiegend prıvate Hilfswerke zahlt die Schweiz bel ıhren

Gemeinden Kantonen. Kıne Vielfalt die keineswegs Zersplit-
terun  ie]  T bedeutet sondern Zeichen die Gemeinschaft verantwort-
lichen Privatinitiative des einzelnen Bürgers ist

Durch private Zusammenschlüsse versucht 1Ina.  — uch die sozlalen Be-
dürfnisse betrieblichen Sektor regeln die Hilfe den örtlichen Ver-
hältnissen ANZUDASSCH., Zu den öffentlichen fürsorgerischen Aufgaben ziehen
die Kantone e1stens prıvate Jräger sozlialer Kinrichtungen heran, die s 1C

nötigenTalls unterstutzen S0 werden die gesetzlich verankerten Pfhicht-
Jeistungen ZU  — Bekämpfung der Tuberkulose durch prıvate Fürsorgestellen
besorgt Die Kantone >  ©  en befassen sich mı1T der Lösung genereller Auf-
gaben etwa miıt dem gesetzlichen Kinderschutz bel Gefährdung un!: Ver-
wahrlosung, mıt der periodischen ärztlichen Untersuchung der Schuljugend
n d mı1T dem Arbeiterschutz

Der Bund selbst beschränkt siıch Fürsorge- un Unterstützungswesen
aul außerordentliche Subventionen Not- und Krisenzeiten In der So-
zialpolitik un Gesundheitswesen dagegen ımmt 5 aktivere Stel-
lune C1M ber auch 1er begnügt sich aboesehen VO  — der Sozlalver-
sicherung der Hauptsache damit Mindestforderungen aufzustellen,
WwIi:  * autf dem Gebiete des gewerblichen Arbeiterschutzes. Der Gesetzgeber
W nicht miıt gesetzlichen Zwangsmafisnahmen e1Ne vollkommene Ordnung
der Arbeitsbedingungen herbeiführen, sondern ist der Begel bestrebt,
durch Schutzvorschriften 11U  b eLNECIN Minimalschutz sichern. Diesen durch
geeignete, den örtlichen Umständen entsprechende Mafßnahmen verbes-

Die Gültigkeit des Notstandsrechts ıst beifiristet. Ks deutet aut die gesunden Fundamente
der schweizerischen Demokratie, da{fßs Jahre 1949 die während des zweıten Weltkrieges
erlassenen Notstandsmafsnahmen durch Volksbegehren wieder außer Kraft gesetzt wurden.

Emma Steiger, Handbuch der sozialen Arbeit, Zürich, 1950, Verlag der Gemeinnützigen
Gesellschaft, O{ff
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sern r den Diese C1 ung ist die „„Schicdes Schweizer undesstaates‘‘,> die durch-salsfrag immer {ın  neu gestellt
dacht werden mu{l

Der Grundsatz der Privatinitiative bringt weıter mıt SIC  h, da{fß die Grün-
dung VO Hilfswerken dem Ermessen des einzelnen überlassen bleibt. Es
gibt der Schweiz eine allgemeine gesetzliche Kegelung ber die Bewilli-
gungspflicht „gemeinnütziger” Sammlungen. Das Strafgesetzbuch enthält
NUrL ein1ge Bestimmungen, die siıch auf die Miüßbräuche 1ım Sammelwesen be-
ziehen. Außerdem haben die freien Hilfsverbände eıne ‚„‚Zentralauskunft-
stelle für Wohlfahrtspflege‘ geschaffen, die sich mıt der Bekämpfung VO

Mißkbräuchen befafßt. Die Jahre 1946 VO: der Justiz- und Polizeidirek-
torenkonferenz ausgearbeiteten KEmpfehlungen, alle geplanten Sammlungen
VO  - der Bewilligung durch die kantonalen Behörden abhäng1  q (-] machen,
wurde scharf angegriffen un: abgelehnt. Der Staat könne nicht darüber ent-
scheiden, ‚„ob und welcher Form sich eın gemeinnütz1ges Werk seine Mit-
tel beschaffen dürfe ]Ja der Freiheit willen nehme nma  an Kauf, da{fß
ein Werk untier Umständen durch en anderes konkurrenziert werde‘‘.6 Wohl
strebt die Landeskonferenz ür soziale Arbeit eıne den schweizerischen Ver-
hältnissen angepafßte Kegelung des Sammelwesens Aber auch S1E 1st der
Ansicht, da{fß eiıne Ddammlung nicht VO einer autonomen, allgemeinen Bewilli-
gungspflicht abhängig gemacht werden dürfe SO lehnte 1949 der Yüricher
Kantonsrat eıne Gesetzesvorlage über Sdammlungen wohltätigen Zwecken
ab; CS se1 nicht Sache des Staates, dafß siıch iın die prıvate Fürsorge Ee1IN-
mische, auch selen die Bürger nicht gewillt, eine größere Einmischung 1iın
die Lebensverhältnisse des einzelnen anzunehmen.““

In diesem Zusammenhang Se1 noch erwähnt, da{fß der Entwurf einem
Bundesgesetz ber Mafßnahmen ZU  b Bekämpfung der Tuberkulose durch
Volksentscheid Vo 29) Mai 1949 ebenfalls abgelehnt wurde. Dieser nt-
wurf, als KErgänzung des geltenden Gesetzes VO  en| 1928 gedacht, SINg VOn

dem Gedanken Aaus, da{fß der Kampf dieses verheerende Volksübel
auf breiter Basıs, VOLr allem durch regelmäfßige Schirmbilddurchleuchtung,
aufzunehmen se1.‘ Die Gründe ür die Ablehnung wen1ger sachlicher

Hans Nawıiasky, Neue Sozialpolitik In Gewerbe und Industrie, Einsiedeln-Köln 1951,
Benziger.

Carıtas 194 7, Heft Z 166
Die gesetzliche Grundlage der Tuberkulosebekämpfung ist das eidgenössische Tuber-

kulosegesetz VvVom Jahre 1923, das weitgehende Mafßnahmen vorsah, ber 1UL iın wenigen
Kantonen durchgeführt worden JTräger der Tuberkulosebekämpfung sind danach ın der
Hauptsache gemeılinnützıge Organisationen, die 8S1C.  h ausschließlich miıt diesem Problem be-
fassen. Sie sind iın kantonale Ligen Zzu Bekämpfung der Tuberkulose zusammengeschlossen.
Als Dachorganisation vertritt die ‚„Schweizerische Vereinigung die uberkulose‘® die
kantonalen Verbände gegenüber dem Bund un dem Ausland. Selbsthilfeorganisationen, w1€e
das ‚„Band“"® für die deutsche Schweiz, „Lien“ für die französische un: „Solidaritäa”® tür die.
italienische, bemühen sich berufliche Umschulung SOWI1E Vermittlung von Stellen.
In den sogenannten ‚„‚Bandläden‘® werden iın der deutschen Schweiz Handarbeiten verkauft,
die die Patienten selbst verfertigten (Vgl. Jahresbericht der Bandgenossenschaft, Zürich

Die Träger der Tuberkulosebekämpfung werden aut freiwilliger Grundlage durch
Kantone un Gemeinden, durch prıvate Wohlfahrtsorganisationen un endlich durch fre  4S
willige Zuschüsse VO:| Privatpersonen und Industriebetrieben finanziert. Der Bund subven-
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Othmar Wetzel
Natur. Denn auch die Gegner leugneten keineswegs die Notwendigkeit eiINeTr
durchgreifenden Bekämpfung dieser Seuche. Vielmehr wäar es der Weg A

diesem Ziel, den leidenschaftlich bekämpfte. Man wollte nämlich die
priıvate Sphäre fo} eine allzu starke Einmischung des Staates schützen.
Darum ZO  f>] Ina. vorerst den alten Weg der Freiwilligkeit dem durch
staatliche Mafßnahmen gesicherten VOrL.,.

Im allgemeinen werden solche durch freie Initiative gegründeten uUur-
sorgeeinrichtungen, die sich bewährt haben, VO den Kantonen un (;emeın-
den unterstutzt Dadurch soll aber der prıvate Charakter einer Institution
nicht berührt werden. Man ıst vielmehr bestrebt, ihre Iniıtiative weitgehend
711 unterstutzen und ördern. S0 gibt beispielsweise den ostschwel-
zerischen Kantonen mıiıt ihrer ausgeprägten Gemeindeautonomie, insbeson-
ere Kanton Appenzell, NUur wenıge staatliche Fürsorgeeinrichtungen.
Man begnü sıch ort damıiıt, die bereiıts bestehenden Verbände der (Ge-
meinden und freien Fürsorgegemeinschaften ınterstutzen uch den
übrigen Kantonen herrscht das freiwillige Initiativprinzıp VOTL.

)Das gleiche gilt für die öffentlichen Jräger des sozlalen Fürsorgewesens,
VOT allem für die (GGemeinden als den wichtigsten ITrägern öffentlicher So-
zialarbeiıit. uch die öffentliche Hilfe wächst VOIl unten ach oben. Zahl-
reiche Einrichtungen entstanden aus der priıvaten Inıtlative einzelner Dür-

SCrT, hne da{ß S16 gesetzlich dazu verpflichtet SEWCSCH wären. Dadurch
wird aber auch begreiflich, da{fß die kommunalen Sozialeinrichtungen nach
Art un Umfang recht verschieden verteilt sS1N!  . Darum haben sich Aarmıce

(GGemeinden Zweckverbänden zusammengeschlossen.
Gemeinden un Kantone etien mıiıt wenıgen Ausnahmen erst annn aıt

fürsorgerischen Leistungen eIn, wenl die individuelle und kollektive Selbst-
hılfe SOW1e die Hilfe der freien. Fürsorgeorganıisationen nicht mehr —-

reichen.®
Der Bund selbst beschränkt sich allgemeinen außer der Auslands-

schweizerhilfe und Kriegsfürsorge autf außerordentliche Subventionen
der beyeits bestehenden Hilfsorganisationen Not- und Krisenzeıiten. Die

tionlert die verschiedenen Einrichtungen und ist durchschnittlich mıiıt 1/4 aller ZULC Verwen-
dung kommenden Mittel beteiligt.

Nach der Gesetzesvorlage Ilte jeder Schweizer i3ürger ın regelmäßigen Abstän-
den ut Tuberkulose untersucht werden., Unter Imständen sollte zwangswelse ın einem
Sanatorıium untergebracht werden. Um wirtschaftliche Härten Zzu vermeiden, WwWäar eine Al
berkuloseversicherung vorgesehen. Vom medizinischen Stand unkt AUSs wandte INa sich VOoOrT

Tuberkulosespezialist Prof.allem die periodische Durchleuchtung. S0 führte
W. Löifler ın einem Diskussionsabend März 1949 H79 aus Die Tuberkulose braucht

ihrer vollen Entwicklung ungefähr einen Monat KEine schematische, wiederholte Reihen-
durchleuchtung miıt einem längeren zeitlichen Abstand würde NUuUr ZUFC Aufdeckung sehr
weniger Källe dienen. Wenn dagegen gelingt, den entscheidenen Punkten die gefähr-
deten Teile der Bevölkerung erfassen, d.h dort, WO die größte Gefährdung des Beruts-
tätıgen besteht (z Gastgewerbe), würden die Erfolge nachhaltiger se1in als hel einer

periodischen Reihenuntersuchung mıiıt dem Schirmbildverfahren (Neue Zürcher Zeitung
1949).

Die Unterstützungspflicht obliegt ın erster Linie den Verwandten der Bedüriftigen
In zweıter Linie ist TSt die Armenbehörde der Wohn-(Art. 328 des Zivilgesetzbuches).

ZW. der Heimatgemeinde unterstützungspflicht1g.
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Schweizerische Sozialarbeit
Armenfürsorge ist Sache der Gemeinden und Kantone, die unterschied-
licher VWeise das AÄArmenwesen regeln.?

Während heute elf Kantone, w1e Basel, Freiburg, Genf, Glarus, nach dem
Heimatprinz1ıp die Armenfürsorge regeln, verfahren andere, VOT allem die
dicht besiedelten Kantone, W1€e Bern, Zürich und Luzern, ach dem wohn-
örtlichen Prinzip. Wieder andere, etiwa Aargau un Solothurn, haben die
Unterstützungskosten zwischen Heimat- un: W ohngemeinde aufgeteilt.19
Der Kanton TL essin führte 1944 als eiINZIgET Kanton die staatliche Armen-
fürsorge eın Bis heute konnte sich e1inNe einheitliche schweizerische Hür-
SOTSC nıcht durchsetzen.

Ks sind VOTLT allem die Ireiwilligen Weohlfahrtsverbände (Caritas, Innere
Missıon, Rotes Kreuz, Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Arbeli-
terhilfswerk), SOW1€e die Ireiwillig organısierte Armenpflege In den (Jemein-
den un eınıge gesamtschweizerische W erke, W16e die Winterhilfe un:! VOL

allem die 1918 errichtete „Stiftung für das Alter‘®‘®, die wesentlich ZU  b nt-
Jastung der öffentlichen Armen- und Altersfürsorge beigetragen haben.11

Nachdem die Kantone Genf, Neuenburg und Waadt die Jahrhundert-
wende mıt der Gründung freiwilliger staatlicher Altersversicherungskassen
vVOTANSCSANSE: und eINISE Jahre später andere antone die Alters-
und Invalidenversicherung als verpflichtend eingeführt hatten, begannen
1919 die jahrzehntelangen Bemühungen die Kinführung einer verpiflich-
tenden eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung. Erst die
Volksabstimmung VO Juli 1947, der das Schweizervolk mıt Vierhkünft-
telmehrheit das Bundesgesetz VO 1946 ber die „Alters- un I-lin-
terlassermenversicherung“ guthieß, führte anuar 1943 einer allge-
meınen Regelung dieser Frage.

Man kann sich wundern, warumm das Volk rel Jahrzehnte Jang die 1es-
bezüglichen Gesetzesvorlagen immer wieder verwart. uch 1er War nıcht

sehr die Sache selbst als vielmehr die HKorm ihrer Verwirklichung ma{iß-
gebend. Man bevorzugte eıne weitgehende Selbstregelung durch priıvate Ver-
sicherungsabschlüsse oder durch selbständige Pensions- und Familienaus-
gleichskassen VO Kirmen un Verbänden.12? Der priıvate Versicherungsauf-
wand ist der Schweiz außerordentlich hoch Kr beträgt ‚Jahr für 16
erwerbstätige Bevölkerung 400 Franken Pro Kopf. Die Gesetzesvorlage
mu{fte auch diejenigen berücksichtigen, die hbereits einer Kasse oder einer
Gruppenversicherung angehörten.

$ Die Beitragsleistung des Bundes tür Notstandsaktionen zugunsten Minderbemittelter
VO: 1 1 1941 hob der Bundesrat 38 31 1947 wieder auf; ‚„denn normalerweise Se 1 die
Fürsorgeleistung e1n€ Sache der Kantone und der Gemeinden‘‘.

Albisser, Das Unterstützungskonkordat VO. 1937, Zürich 1944, PolygraphischerVerlag; vgl. hiezu uch Steiger, ; Q.,
11 Ammann, Entwicklun

meinnützigkeit, Juli 1947
gstendenzen der Altershilife, Schweizerische Zeif:schrift für (Z6=

Der Bund ist bisher gesetzlich aut dem Gebiet der Familienausgleichskasse nicht VOeI-
pflichtet. Nur einıge Kantone haben die Familienzulagen eingeführt.
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De CUS-edanke einNner Forderun eidgenöss1sc
und Hinterlassenenversicherung entstand VOL sllenı durch die wachsende
Teuerung der etzten Kriegsjahre des zweıten Weltkrieges. Gerade die
nicht Erwerbsleben stehenden Witwen und Waisen hatten darunter
meısten ZuUu leiden. Allein die behördlich aufgebrachten Mittel beliefen sich
11 Jahre 1943 auf 102 751 000 Franken. Und doch stellt dieser Betrag NUur

einen geringen eil der tatsächlich anfallenden Armenlasten dar
Mit dem Krlafßs des eidgenössischen Sozialversicherungsgesetzes

5 ist die freiwillige Altershilfe jedoch nicht überflüssig geworden. Vor allem
galt C5, die Härten der Übergangszeit mildern. Inshbesondere bedürfen
jene alleinstehenden Alten einer 7zusätzlichen Hilfe, die die Altersgrenze

Jahre) gemäfßs der Übergangsordnung och nicht erreicht Uun! deshalb
keinen Anspruch auft Altersrente haben Das gleiche gilt ür jene, die ZWar

gemäß der Ub»ergangsordpung eine Altersrente beziehen, Krankheit
oder anderer Umstände ber damit nicht auskommen können.!> SO hat der

Gesetzgeber ZU Vermeidung HEWISSET Härten festgelegt, da{ die allgemeine
Regelung des Rentenanspruchs durch individuelle betreuung ergänzt werde.
Die „Stiftung für das Alter®‘ erhält VO Bund einen jährlichen Zuschuß, da-
miı1t jene, deren KExistenzminimum durch die Altersrente nıcht gewährleistet
ist, durch einen Beitrag Aus der Stiftung VOL der Armenpflege bewahrt WT -

den können.

Dieses Spiel freier und staatlicher Wohlfahrtsfürsorge 133t sich auch
S allen anderen Aufgabengebieten feststellen. S0 der Militärinvalidenfür-

SOrSC. Wo die Leistungen der Militärversicherung nicht qausTreichen oder der
Bund DUr eıne teilweise Haftung anerkennt, hiılft die „Schweizerische Na-
tionalspende für uUuNnNserec Soldaten‘“‘, eiIne Dachorganıisation verschiedener
fürsorgerischer Werke, die sich mıit der Hılfe für Soldaten un ihre Hamı-
lien befassen.

uch ıIn anderen sozialen Aufgabengebieten wird die fürs)orgeriséhe Ar-
eıt weitgehend durch freiwillige Institutionen ausgeübt. Kine verwirrende
Külle kantonaler und kommunaler Einrichtungen, überwiegend konfessio-
neller und humanıtärer Art, Bbemühen sich die 200000 körperlich un

Prozent der Bevölkerung):; enn die Schweizgeistig Gebrechlichen (4
ennt keine obligatorische Invalidenversicherung.** FKreie Institutionen
kümmern sich auch die Alkoholkranken, die nahezu Prozent
der öffentlichen Armenlasten beanspruchen. uch das Wohl der Jugend nd
der Familie ıst ihnen anvertrau

In diesem Zusammenhang SE1 auf eines der dringendsten Sozialprobieme
der Schweiz hingewlesen, auf das Bergbauernproblem. Die schwierigen wirt-

Nach dreijähriger Beitragsleistung betrug die einfache Altersrente für lédige, geschie-
dene oder verwıtwete Personen, die das 65. Lebensjahr zurückgelegt haben, höchstens
326 Franken 1m Jahr

Das Bundesgesetz .  .7  ber Kranken- und Unfallversicherung ıst ın Revısıon. Voraus-
sichtlich sollen die Leistungen bei chronischer Krankheit und Invalidität ausgedehnt werden.
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ft Kanton n W
O E  ÜT  Graubünden un Jura, die ge&‘inéen Möglichkeätéri 1ines En  LEn  zusätzliche'n‘ Er-
werbes und die übermäßßig große Verschuldung vieler Bergb auernbetriebe
machen eiINe besondere Hilfe nötig. 1 uch 1ler sind VOL allem Ireiwillige
Organisationen, W1I1€e6 die ‚„„Schweizer Patenschaft {für bedrängte Gemeinden‘“‘,
ferner e1gene Hilfsaktionen aller freien Wohlfahrtsverbände SOW1e VO  — Kir-
MCIL, Gesellschaften un Genossenschaften selbständig übernommene Paten-
schaften, die neben kantonaler Hilfe und VO Bund eingeleiteten Entschul-
dungsaktionen tatkräftige Hilfe eisten. In der Kommission für soziale Ar-
beit Berggemeinden, „Berghilfe‘‘, sind alle fürsorgerischen Werke, die
sich der Berghilfe wıdmen, zusammengeschlossen, uch 1er eine gemeln-
samıc, ber doch individuelle ausgerichtete Aufbauhilfe gewährleisten.

Dadurch konnten zahlreiche soz1iale KEinrichtungen den Berggemeinden
geschaffen werden, W1€ Kinderhorte, öffentliche aschhäuser, Nähstuben,
Bürgerheime, Seilbahnen, Schulhäuser USW. EFıne wesentliche Hilfe bedeuten
die zahlreichen Subventionen Lawınen- und Bachverbauungen, W asser-
VETSOTSUNSCH und Meliorationen aller Art Wie srTof vielen Berggemein-
den die Not ist, zeigt die VOL einıgen Jahren VO Schweizerischen (lariıtas-
verband eingeleitete Betten- und Hausrataktion. Die Einführung VO  n Holz-
industrien un Holzverarb eihmgswerkstätten sollte die Selbsthilfe der Berg-
gemeinden erleichtern.

Abschliefßsend ge1 och auf e1ine eCU€ Form der Katastrophenhilfe hinge-
wlesen. Die Lawinenunglücke des Winters 1950/51 und die schweren ber-
schwemmungskatastrophen iın talien gaben den Anlafß ZU Gründung einer
schweizerischen Katastrophen-Hilfeorganisation. Am 27.4.1952 wurden
außerdem durch die Inıtiative der Schweizerischen Lebensrettungsgesell-
schaft un durch die finanzielle Unterstützung priıvater Kreise die „„SChWel-
zerische Rettungsflugwacht gegründet, die muıft Flugzeug und Kallschirm bei
Wasser- und.-.Lawinenunglücken die eTrStEeE Hilfe bringen col1.16

Um e1in Zusammenwirken aller auf dem (GGebiete der Sozialarbeit tätigen
Organisationen ermöglichen, umfaflst die ‚„Schweizerische Landeskon-
ferenz {ür sozjiale Arbei GG als Dachorganisation sämtliche Verbände, die g_
samtschweizerischen, WwW1€ Schweizer W interhilfe, Pro Seneetute, Pro Hel-

Ein Hektar bergbäuerliches Nutzland 1940 mıt 4300 Franken verschuldet. Von
den km? Landesfläche S1N' 9300 unproduktiver Boden ach der landwirtschatt-
lichen Betriebszählung VO: 1939 entfallen rund Prozent auf Zwergbetriebe (vorwiegend
Bergbauern) miıt wenı als Hektar Betriebsfläche. Hektare Boden aber sind für die
KErnährung einer ' Sa öpfigen HKamilie notwendig. Darum WAar für die allernotwendigsten
Betriebsverbesserungen kein eld vorhanden. Schon VOLr dem ersten Weltkrieg konnten S1C.  h
die Bergbetriebe 1908808 bei weitgehender Selbstverwaltung, außerster Einfachheit iın Lebens-
haltung und ökonomischer Betriebsweise halten. Die Abwanderung tüchtiger amı lien-
e1ıgener Kräfte, die eınen bedenklichen rad erreichte, die Überzahlung des Bodens, die.
schon während des ersten Krieges, Vor allem ber nachher immer mehr stieg, und die starke
Grundstückzersplitterung tührten der starken Verschuldung der bergbäuerlichen Betriebe.

zEine Rettungsmannschaft dieser Flugzwacht 81C. AauSs GE Heltern usSsamnıen. Den
Befehl hat eın Cheifchirurg. Außerdem gehören ihr eın Hilfschirurg un 1ler Bergungs-
samarıter Als einzıge TAuU ıst der Mannschaftt eine Krankenschwester als Onerations-
hilfe zugeteilt. 1Ile Helter mMUusSsen U als Fallschirmspringer ausgebildet se1in.
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vella, die Fachverbände W16€6 Pro Infirmis, Gebrechlichenhilfe Pro Juven-
tute, Jugendhilfe, und endlich auch die kantonalen Behörden

Im Hinblick auf die heutigen Massennotstände 1sSt C116 solche Dach-
OTYganısatıon gewliS unerläfßlich och mufß 1ULININEr wlieder auf die Gefahr

Zuviel Organisation hingewiesen werden Allzu leicht T1 ann
die Stelle der lebendiren persönlichen Hilfe seelenloser Mechanismus
Die Schweiz wußlte diese Gefahr bisher bannen

Im allgemeinen haben 6S die ihren Lebensverhältnissen verschie-
denartigen antone vorbildlicher Weise verstanden, das Fehlen
einheitlichen Fürsorge- un Sozlalgesetzgebung durch prıvate Kürsorve-
oTrganısatıonen, freiwillige Zusammenschlüsse und gesamtschweizerische
Werke Ersetizen un Zweitellos ließe sich das Grundprinzip
der dezentralisierten, individuellen un:! nachbarschaftlichen Hilfe, auf dem
sich die gesamte Sozialarbeit der Schweiz aufbaut durch e1Ne VO  — oben
kommende Planung nicht verwirklichen Heute gilt mehr als J1C, die
inılNatıve Kraft des einzelnen ördern und schützen ennn gilt „nıcht
den Menschen verstaatlichen, sondern den Staat vermenschlichen
(Pestalozzi)

echt un Staat bei ar] Marx
Von VO IPPEL

Der Weltprozefs
Die Staatslehre VO  — arl Marx 09) nımm ihren realen Ausgang

Vomnl der bürgerlichen Gesellschaft eıt die Marx ebenso bekämpft
un verachtet W16 S1LC alg polemischen Bezugspunkt des C176NCI1 Denkens
braucht un: voraussetzt uch findet S1C. mıt dieser Gesellschaft durch
JEHNC TE wirtschaftliche Weltbetrachtung verbunden, eren Materialismus
das Bürgertum des naturwissenschaftlichen Zeitalters NUr selten durch-
schaute Demgegenüber kann Marx als C111 bewulster Materialist bezeichnet
werden, wobel die Kraft sSC1NES Standpunktes aus C1INer Zeitkritik
zieht die dem Bestehenden die ideologische Maske VO Gesicht reißt

enthüllen, da{fß sich hinter den gebrauchten Phrasen VO  ; Wahrheit, Ge-
rechtigkeit un!: Tugend blo{ß bürgerliche un! also ] der Terminologie VOoO

Marx UTr ‚„„Klasseninteressen“ verbergen.
Nun begnügt sıch jedoch Marx nicht damit diese Gesellschaft kriti-

SICTICIL, W d>s weitgehend mıiıt Recht tut Vielmehr macht Marx aus den be-
gründeten Einwänden SC  OM KErscheinungen eıt C1116 Philosophie, die
das historisch Besondere absolut SETIZ un!: als eil 116 W eltprozesses
versteht dessen Ende die VO Marx angestrebte ‚„klassenlose Gesell-
schaft“‘ steht Im Vorwort ZU Kommunistischen Manitest das Friedrich

1836


